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Sachverhalt

ITH – Planung zweier große Investitionsprojekte:

• Projekt 1: Errichtung eines Gebäudes mit Einkaufszentren und
Büros zur (steuerpflichtigen) Vermietung

• Projekt 2: Errichtung und Ausstattung von Produktions-
räumlichkeiten für anschließende (steuerpflichtige)
Vermietung an einen Aufzughersteller



Sachverhalt

Vorbereitende Tätigkeiten im Zeitraum 2006 - 2007

Abschluss mehrerer Verträge:

• Immobilienkaufverträge (Grundstück und alte Gebäude)

• Beratungsverträge iZm behördlichen Genehmigungsverfahren
für Abriss und Bau

• Verträge über die Errichtung von Gebäuden

• Andere Verträge mit Dritten



Sachverhalt

• ITH übt für bezogene Leistungen ihr Recht auf Abzug der
Mehrwertsteuer aus

• Folge Wirtschaftskrise 2008 und Versagung behördlicher
Genehmigungen: ITH setzt beide Projekte „vorübergehend“
aus

• 2015: Investitionen werden gänzlich eingestellt



Prüfung Steuerverwaltung

2016 Steuerprüfung für Jahre 2012 bis 2016:

Versagung des Rechts auf Vorsteuerabzug:

• ITH hatte von Beginn an Kenntnis von Umständen,
welche Projekt vereiteln konnten



Rechtsfragen EuGH

• Bleibt das Recht auf Vorsteuerabzug bestehen, wenn die
geplanten umsatzsteuerpflichtigen Tätigkeiten unter-
bleiben?

• Hat eine Vorsteuerberichtigung zu erfolgen?



Ergebnis EuGH

• ITHs Recht auf Vorsteuerabzug bleibt bestehen.

• Vorsteuerberichtigung nur dann notwendig, wenn die
Absicht zur Verwendung bezogener Gegenstände &
Dienstleistungen für die steuerbare Tätigkeit aufgegeben
wurde.



Rechtliche Begründung 

• Voraussetzung Vorsteuerabzug: Steuerpflichtiger verwendet
bezogene Lieferungen und Dienstleistungen für Zwecke seiner
besteuerten Umsätze

• Beurteilungszeitpunkt: Leistungszeitpunkt des Eingangsumsatzes.
Entscheidend ist „in welcher Eigenschaft eine Person zu diesem Zeitpunkt
handelt“ (Rn 31)

• Absicht zur Verwendung im Rahmen der steuerpflichtigen Tätigkeit führt
zur Entstehung des Rechts auf Vorsteuerabzug



Rechtliche Begründung

• Unterbleibt die tatsächliche Ausführung besteuerter Umsätze
wegen Umständen, die vom Willen des Steuerpflichtigen
unabhängig sind: Recht auf Vorsteuerabzug bleibt bestehen

• Stichhaltigkeit dieser Umstände ist nicht von der
Steuerverwaltung zu beurteilen

• Entscheidend ist allein die aufrechte Absicht, bezogene
Gegenstände/Dienstleistungen für (grundsätzlich) steuerbare
Tätigkeit einzusetzen



Rechtliche Begründung

Vorsteuerberichtigung:

• Nur wenn Absicht bezogene Gegenstände/Dienstleistungen für
steuerpflichtige Umsätze zu verwenden nicht mehr vorhanden
ist, oder

• diese zur Ausführung (unecht) steuerbefreiter Umsätze
verwendet werden



Bedeutung der 
Rechtsprechung

• Ständige Rechtsprechung des EuGH

Österreichische Rechtslage:

• Weitgehende Übereinstimmung mit VwGH 
Judikatur/österreichischer Lehrmeinung maßgeblich 
für VStA ist grundsätzlich Absicht zum Leistungszeitpunkt

• Ansicht der Finanzverwaltung (vgl UStR Rz 1805 idF 
Wartungserlass 2020; UStR Rz 2074 f)
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